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Auf Grund des § 18 des Arbeitsschutzgesetzes vom
7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), der zuletzt durch Arti-
kel 179 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I
S. 2304) geändert worden ist, verordnet die Bundesregie-
rung sowie auf Grund des § 66 Satz 3 und des § 68 Abs. 2
Nr. 3 des Bundesberggesetzes vom 13. August 1980
(BGBl. I S. 1310), von denen § 66 Satz 3 durch Artikel 8
Nr. 2 des Gesetzes vom 6. Juni 1995 (BGBl. I S. 778) ein-
gefügt und § 68 Abs. 2 zuletzt durch Artikel 123 Nr. 2
Buchstabe a der Verordnung vom 25. November 2003
(BGBl. I S. 2304) geändert worden sind, verordnet das
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit:

Artikel 1

Verordnung
über Arbeitsstätten

(Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV)*)
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§ 1

Ziel, Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung dient der Sicherheit und dem
Gesundheitsschutz der Beschäftigten beim Einrichten
und Betreiben von Arbeitsstätten.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Arbeitsstätten in
Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen, und
mit Ausnahme von § 5 nicht

1. im Reisegewerbe und Marktverkehr,

2. in Transportmitteln, sofern diese im öffentlichen Ver-
kehr eingesetzt werden,

3. für Felder, Wälder und sonstige Flächen, die zu einem
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb gehören, aber
außerhalb seiner bebauten Fläche liegen.

(3) Das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium
des Innern, das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen, das Bundesministerium der Verteidi-
gung oder das Bundesministerium der Finanzen können,
soweit sie hierfür jeweils zuständig sind, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit und, soweit nicht das Bundesministerium des
Innern selbst zuständig ist, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern Ausnahmen von den Vor-
schriften dieser Verordnung zulassen, soweit öffentliche
Belange dies zwingend erfordern, insbesondere zur Auf-
rechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen
Sicherheit. In diesem Fall ist gleichzeitig festzulegen, wie
die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten nach dieser Verordnung auf andere Weise gewähr-
leistet werden.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitsstätten sind:

1. Orte in Gebäuden oder im Freien, die sich auf dem
Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle befin-
den und die zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen
sind,

2. andere Orte in Gebäuden oder im Freien, die sich auf
dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle
befinden und zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer
Arbeit Zugang haben.

(2) Arbeitsplätze sind Bereiche von Arbeitsstätten, in
denen sich Beschäftigte bei der von ihnen auszuübenden
Tätigkeit regelmäßig über einen längeren Zeitraum oder
im Verlauf der täglichen Arbeitszeit nicht nur kurzfristig
aufhalten müssen.

(3) Arbeitsräume sind die Räume, in denen Arbeits-
plätze innerhalb von Gebäuden dauerhaft eingerichtet
sind.

(4) Zur Arbeitsstätte gehören auch:

1. Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge,

2. Lager-, Maschinen- und Nebenräume,

3. Sanitärräume (Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume),
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*) Diese Verordnung dient der Umsetzung 
1. der EG-Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989

über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in
Arbeitsstätten (Erste Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Ab-
satz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 393 S. 1) und 

2. der Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Min-
destvorschriften für die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutz-
kennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne
des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr.
L 245 S. 23) und

3. des Anhangs IV (Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz auf Baustellen) der Richtlinie 92/57/EWG des Rates
vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte oder ortsverän-
derliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im
Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG
Nr. L 245 S. 6).
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4. Pausen- und Bereitschaftsräume,

5. Erste-Hilfe-Räume,

6. Unterkünfte.

Zur Arbeitsstätte gehören auch Einrichtungen, soweit für
diese in dieser Verordnung besondere Anforderungen
gestellt werden und sie dem Betrieb der Arbeitsstätte
dienen.

(5) Einrichten ist die Bereitstellung und Ausgestaltung
der Arbeitsstätte. Das Einrichten umfasst insbesondere:

1. bauliche Maßnahmen oder Veränderungen,

2. Ausstatten mit Maschinen, Anlagen, Mobiliar, anderen
Arbeitsmitteln sowie Beleuchtungs-, Lüftungs-, Hei-
zungs-, Feuerlösch- und Versorgungseinrichtungen,

3. Anlegen und Kennzeichnen von Verkehrs- und Flucht-
wegen, Kennzeichnen von Gefahrenstellen und
brandschutztechnischen Ausrüstungen,

4. Festlegen von Arbeitsplätzen.

(6) Betreiben von Arbeitsstätten umfasst das Benut-
zen und Instandhalten der Arbeitsstätte.

§ 3

Einrichten
und Betreiben von Arbeitsstätten

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeits-
stätten den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich
ihres Anhanges entsprechend so eingerichtet und betrie-
ben werden, dass von ihnen keine Gefährdungen für die
Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten ausge-
hen. Der Arbeitgeber hat die vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit nach § 7 Abs. 4 bekannt gemach-
ten Regeln für Arbeitsstätten zu berücksichtigen. Bei Ein-
haltung der im Satz 2 genannten Regeln ist davon auszu-
gehen, dass die in der Verordnung gestellten Anforderun-
gen diesbezüglich erfüllt sind. Wendet der Arbeitgeber
die Regeln nicht an, muss er durch andere Maßnahmen
die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheits-
schutz der Beschäftigten erreichen.

(2) Beschäftigt der Arbeitgeber Menschen mit Behin-
derungen, hat er Arbeitsstätten so einzurichten und zu
betreiben, dass die besonderen Belange dieser Beschäf-
tigten im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheitsschutz
berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die bar-
rierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie von zuge-
hörigen Türen, Verkehrswegen, Fluchtwegen, Notaus-
gängen, Treppen, Orientierungssystemen, Waschgele-
genheiten und Toilettenräumen.

(3) Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen
Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen von den Vorschrif-
ten dieser Verordnung einschließlich ihres Anhanges
zulassen, wenn

1. der Arbeitgeber andere, ebenso wirksame Maßnah-
men trifft oder

2. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer
unverhältnismäßigen Härte führen würde und die
Abweichung mit dem Schutz der Beschäftigten ver-
einbar ist.

Bei der Beurteilung sind die Belange der kleineren Betrie-
be besonders zu berücksichtigen.

(4) Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbeson-
dere dem Bauordnungsrecht der Länder, Anforderungen
gestellt werden, bleiben diese Vorschriften unberührt.

§ 4

Besondere Anforderungen
an das Betreiben von Arbeitsstätten

(1) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsstätte instand zu
halten und dafür zu sorgen, dass festgestellte Mängel
unverzüglich beseitigt werden. Können Mängel, mit
denen eine unmittelbare erhebliche Gefahr verbunden ist,
nicht sofort beseitigt werden, ist die Arbeit insoweit ein-
zustellen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeits-
stätten den hygienischen Erfordernissen entsprechend
gereinigt werden. Verunreinigungen und Ablagerungen,
die zu Gefährdungen führen können, sind unverzüglich zu
beseitigen.

(3) Der Arbeitgeber hat Sicherheitseinrichtungen zur
Verhütung oder Beseitigung von Gefahren, insbesondere
Sicherheitsbeleuchtungen, Feuerlöscheinrichtungen,
Signalanlagen, Notaggregate und Notschalter sowie
raumlufttechnische Anlagen, in regelmäßigen Abständen
sachgerecht warten und auf ihre Funktionsfähigkeit prü-
fen zu lassen.

(4) Verkehrswege, Fluchtwege und Notausgänge
müssen ständig freigehalten werden, damit sie jederzeit
benutzt werden können. Der Arbeitgeber hat Vorkehrun-
gen zu treffen, dass die Beschäftigten bei Gefahr sich
unverzüglich in Sicherheit bringen und schnell gerettet
werden können. Der Arbeitgeber hat einen Flucht- und
Rettungsplan aufzustellen, wenn Lage, Ausdehnung und
Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordern. Der
Plan ist an geeigneten Stellen in der Arbeitsstätte auszu-
legen oder auszuhängen. In angemessenen Zeitabstän-
den ist entsprechend dieses Planes zu üben.

(5) Der Arbeitgeber hat Mittel und Einrichtungen zur
ersten Hilfe zur Verfügung zu stellen und diese regelmä-
ßig auf ihre Vollständigkeit und Verwendungsfähigkeit
prüfen zu lassen.

§ 5

Nichtraucherschutz

(1) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maßnahmen
zu treffen, damit die nicht rauchenden Beschäftigten in
Arbeitsstätten wirksam vor den Gesundheitsgefahren
durch Tabakrauch geschützt sind.

(2) In Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat der
Arbeitgeber Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 nur inso-
weit zu treffen, als die Natur des Betriebes und die Art der
Beschäftigung es zulassen.

§ 6

Arbeitsräume, Sanitärräume,
Pausen- und Bereitschaftsräume,
Erste-Hilfe-Räume, Unterkünfte

(1) Der Arbeitgeber hat solche Arbeitsräume bereitzu-
stellen, die eine ausreichende Grundfläche und Höhe
sowie einen ausreichenden Luftraum aufweisen.

(2) Der Arbeitgeber hat Toilettenräume bereitzustellen.
Wenn es die Art der Tätigkeit oder gesundheitliche Grün-
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de erfordern, sind Waschräume vorzusehen. Geeignete
Umkleideräume sind zur Verfügung zu stellen, wenn die
Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit besondere Arbeitsklei-
dung tragen müssen und es ihnen nicht zuzumuten ist,
sich in einem anderen Raum umzukleiden. Umkleide-,
Wasch- und Toilettenräume sind für Männer und Frauen
getrennt einzurichten oder es ist eine getrennte Nutzung
zu ermöglichen. Bei Arbeiten im Freien und auf Baustel-
len mit wenigen Beschäftigten sind Waschgelegenheiten
und abschließbare Toiletten ausreichend.

(3) Bei mehr als zehn Beschäftigten, oder wenn
Sicherheits- oder Gesundheitsgründe dies erfordern, ist
den Beschäftigten ein Pausenraum oder ein entspre-
chender Pausenbereich zur Verfügung zu stellen. Dies gilt
nicht, wenn die Beschäftigten in Büroräumen oder ver-
gleichbaren Arbeitsräumen beschäftigt sind und dort
gleichwertige Voraussetzungen für eine Erholung wäh-
rend der Pause gegeben sind. Fallen in die Arbeitszeit
regelmäßig und häufig Arbeitsbereitschaftszeiten oder
Arbeitsunterbrechungen und sind keine Pausenräume
vorhanden, so sind für die Beschäftigten Räume für
Bereitschaftszeiten einzurichten. Schwangere Frauen
und stillende Mütter müssen sich während der Pausen
und, soweit es erforderlich ist, auch während der Arbeits-
zeit unter geeigneten Bedingungen hinlegen und ausru-
hen können. 

(4) Erste-Hilfe-Räume oder vergleichbare Einrichtun-
gen müssen entsprechend der Unfallgefahren oder der
Anzahl der Beschäftigten, der Art der ausgeübten Tätig-
keiten sowie der räumlichen Größe der Betriebe vorhan-
den sein.

(5) Für Beschäftigte auf Baustellen hat der Arbeitgeber
Unterkünfte bereitzustellen, wenn Sicherheits- oder Ge-
sundheitsgründe, insbesondere wegen der Art der aus-
geübten Tätigkeit oder der Anzahl der im Betrieb be-
schäftigten Personen, und die Abgelegenheit der Baustel-
le dies erfordern und ein anderweitiger Ausgleich vom
Arbeitgeber nicht geschaffen ist.

(6) Für Sanitärräume, Pausen- und Bereitschaftsräu-
me, Erste-Hilfe-Räume und Unterkünfte nach den Absät-
zen 2 bis 5 gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 7

Ausschuss für Arbeitsstätten

(1) Beim Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
wird ein Ausschuss für Arbeitsstätten gebildet, der sich
aus folgenden sachverständigen Mitgliedern zusammen-
setzt:

zwei Vertreter der privaten Arbeitgeber,

ein Vertreter der öffentlichen Arbeitgeber,

drei Vertreter der für die Verordnung zuständigen Lan-
desbehörden,

drei Vertreter der Gewerkschaften,

drei Vertreter der Unfallversicherungsträger,

drei sachverständige Personen, insbesondere aus der
Wissenschaft.

Die Mitgliedschaft ist ehrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
beruft, soweit möglich auf Vorschlag der entsprechenden
Verbände und Körperschaften, die Mitglieder des Aus-
schusses und für jedes Mitglied einen Stellvertreter. Der
Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt
den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschäftsord-
nung und die Wahl des Vorsitzenden bedürfen der
Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Arbeit. 

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört es,

1. Regeln zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung
gestellten Anforderungen erfüllt werden können, und

2. das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit in
Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
in Arbeitsstätten zu beraten.

Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben soll der Aus-
schuss die allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschutzes
nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes berücksichtigen. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
kann die vom Ausschuss nach Absatz 3 ermittelten
Regeln bekannt machen.

(5) Die Bundesministerien sowie die zuständigen
obersten Landesbehörden können zu den Sitzungen des
Ausschusses Vertreter entsenden. Diesen ist auf Verlan-
gen in der Sitzung das Wort zu erteilen.

(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

§ 8

Übergangsvorschriften

(1) Soweit für Arbeitsstätten,

1. die am 1. Mai 1976 errichtet waren oder mit deren Ein-
richtung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden war
oder

2. die am 20. Dezember 1996 eingerichtet waren oder
mit deren Einrichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen
worden war und für die zum Zeitpunkt der Einrichtung
die Gewerbeordnung keine Anwendung fand, 

in dieser Verordnung Anforderungen gestellt werden, die
umfangreiche Änderungen der Arbeitsstätte, der
Betriebseinrichtungen, Arbeitsverfahren oder Arbeitsab-
läufe notwendig machen, gelten hierfür nur die entspre-
chenden Anforderungen des Anhangs II der Richtlinie
89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 über
Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheits-
schutz in Arbeitsstätten (ABl. EG Nr. L 393 S. 1). Soweit
diese Arbeitsstätten oder ihre Betriebseinrichtungen
wesentlich erweitert oder umgebaut oder die Arbeitsver-
fahren oder Arbeitsabläufe wesentlich umgestaltet wer-
den, hat der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen
zu treffen, damit diese Änderungen, Erweiterungen oder
Umgestaltungen mit den Anforderungen dieser Verord-
nung übereinstimmen.

(2) Die im Bundesarbeitsblatt bekannt gemachten
Arbeitsstättenrichtlinien gelten bis zur Überarbeitung
durch den Ausschuss für Arbeitsstätten und der
Bekanntmachung entsprechender Regeln durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, längstens
jedoch sechs Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung,
fort.


